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§ 8 StPEG 2004 Offentliche
Mittelschulen

StPEG 2004 - Steiermarkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

Offentliche Mittelschulen haben in solcher Zahl und an solchen Orten zu bestehen, dass méglichst alle, jedenfalls aber
die in dicht besiedelten oder verkehrsbeglinstigten Gebieten wohnenden Kinder bei einem ihnen nach den jeweils
gegebenen ortlichen und Verkehrsverhaltnissen zumutbaren Schulweg eine Mittelschule besuchen kénnen, sofern fur
den Besuch der Mittelschule eine voraussichtlich stdndige Mindestanzahl von 200 Kindern vorhanden ist. Schon

errichtete Mittelschulen durfen dadurch in ihrem Bestand nicht gefahrdet werden.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 66/2013, LGBI. Nr. 60/2019

In Kraft seit 01.09.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=66/2013&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=60/2019&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 8 StPEG 2004 Öffentliche Mittelschulen
	StPEG 2004 - Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz 2004


